
Gesetz zur Kontokontrolle

Das Gesetz vom 1.3.2026 zur Kontokontrolle kann welche Auswirkungen für

Bankkunden haben und welcher Paragraf des GWG ist hierfür verantwortlich?

Das zum 1. März 2026 in Kraft getretene Regelwerk ist die neue

Geldwäschemeldeverordnung (GwGMeldV). Auch wenn sie oft umgangssprachlich als

„Gesetz zur Kontokontrolle“ bezeichnet wird, handelt es sich technisch um eine

Verordnung, die die weitreichenden Meldepflichten des Geldwäschegesetzes (GwG)

präzisiert.

Die rechtliche Grundlage und „verantwortliche“ Vorschrift im Geldwäschegesetz ist § 43

GwG (Meldepflicht von Verpflichteten).

Die GwGMeldV konkretisiert dabei insbesondere, wie die Meldungen nach § 43 GwG

inhaltlich und technisch gestaltet sein müssen. Die Ermächtigung für das

Bundesfinanzministerium, diese Verordnung zu erlassen, findet sich in § 45 Abs. 2 Satz

4 GwG.

Auswirkungen für Bankkunden

Durch die Umstellung auf ein voll digitalisiertes und standardisiertes Meldeverfahren

(XML-Format) hat sich der Prüfdruck für Privat- und Geschäftskunden massiv erhöht:

Gesetz zur Kontokontrolle / Geldwäschemeldeverordnung
(GwGMeldV)
Von  Rolf Klein  - 8. Juni 2026
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Verschärfte Nachweispflichten: Da Banken bei unvollständigen Meldungen nun mit

Sanktionen durch die FIU (Financial Intelligence Unit) rechnen müssen, fordern sie

deutlich häufiger und rigoroser Belege von Kunden an. Das betrifft vor allem

Mittelherkunftsnachweise (Source of Wealth/Funds) bei größeren

Bargeldeinzahlungen oder ungewöhnlichen Überweisungen.

Gläserne Transaktionen: Die Meldungen enthalten seit März 2026 detaillierte

strukturierte Datenfelder (wirtschaftlich Berechtigte, vollständige

Transaktionshistorien), die eine automatisierte Analyse durch die Behörden

ermöglichen. Kundenbewegungen werden so für den Staat wesentlich transparenter.

Verzögerungen im Zahlungsverkehr: Da die FIU Meldungen, die nicht den neuen

Standards entsprechen, technisch abweisen kann, halten Banken zweifelhafte

Transaktionen im Zweifelsfall eher an, um die Datenqualität vor der Meldung

sicherzustellen. Dies kann zu tagelangen Sperrungen von Überweisungen führen.

Keine Vorab-Information: Nach wie vor greift das „Tipping-off“-Verbot aus § 47 GwG.

Das bedeutet: Die Bank darf Ihnen nicht mitteilen, dass eine Verdachtsmeldung

abgegeben wurde oder dass Ihr Konto aufgrund dieser neuen Verordnung genauer

unter die Lupe genommen wird.

Abgrenzung zur „Kontokontrolle“ (§ 24c KWG)

Oft wird die neue Meldeverordnung mit dem automatisierten Kontenabrufverfahren

verwechselt. Dieses ist jedoch in § 24c KWG (Kreditwesengesetz) geregelt. Während es

beim Kontenabruf darum geht, dass Behörden (wie das Finanzamt) Stammdaten

abfragen können (wer hat wo welches Konto?), geht es bei der Neuerung vom 1.3.2026

um die inhaltliche Überwachung von Zahlungsströmen und deren Meldung an die

Geldwäschebehörden.

Zusammenfassend

Die „Kontokontrolle“ ist seit März 2026 vor allem digitaler, schneller und für die Banken

verpflichtender geworden. Als Kunde spüren Sie das durch mehr Bürokratie und

häufigere Rückfragen Ihrer Bank zu Ihren Geldeingängen.

Es soll ja bereits auch zu Kontokündigungen gekommen sein, oder?

Ja, Ihre Vermutung ist absolut richtig. Seit dem Inkrafttreten der neuen

Geldwäschemeldeverordnung (GwGMeldV) am 1. März 2026 beobachten Experten und

Anwaltskanzleien eine regelrechte „Kündigungswelle“ bei Bankkonten.

Die Banken stehen unter massivem Druck, da die neuen Meldestandards (XML-Format,

Pflichtfelder) keine Fehler verzeihen. Bevor eine Bank ein Bußgeld riskiert, trennt sie sich

im Zweifelsfall lieber von „komplizierten“ Kunden.



Der „Kündigungs-Paragraf“: § 10 Abs. 9 GwG

Während § 43 GwG die Meldepflicht regelt, ist § 10 Abs. 9 GwG die Vorschrift, die direkt

zur Kontokündigung führt. Er ist das schärfste Schwert des Gesetzes:

10 Abs. 9 GwG (Sorgfaltspflichten): Kann ein Verpflichteter (die Bank) die

allgemeinen Sorgfaltspflichten nicht erfüllen, darf er die Geschäftsbeziehung nicht

begründen oder fortsetzen und muss diese beenden.

In der Praxis bedeutet das: Wenn Sie der Bank einen geforderten

Mittelherkunftsnachweis (z. B. woher die 15.000 € Bargeld auf Ihrem Konto stammen)

nicht schnell genug oder nicht in der von der neuen Verordnung geforderten Detailtiefe

liefern, ist die Bank gesetzlich gezwungen, Ihr Konto zu kündigen.

Warum es 2026 besonders eskaliert

Es gibt drei Hauptgründe, warum die Kündigungszahlen seit März 2026 einen

Rekordwert erreicht haben:

1. De-Risking: Bestimmte Branchen (Kryptohandel, Juweliere, Gastronomie) oder

Kunden mit Auslandsbezug gelten als „High Risk“. Da der Prüfaufwand durch die

GwGMeldV enorm gestiegen ist, kündigen Banken diese Konten oft pauschal, um

Kosten zu sparen.

2. Strenge der FIU: Die Financial Intelligence Unit (FIU) kann Meldungen, die nicht dem

neuen Standard entsprechen, technisch abweisen. Die Banken haben Angst vor dem

Bußgeldtatbestand des § 56 GwG (unvollständige Meldung).

3. Passive Zustimmung: Viele Banken nutzen die aktuelle Situation auch, um Kunden

loszuwerden, die den neuen AGB oder Gebührenmodellen nicht aktiv zugestimmt

haben (unter dem Vorwand der Compliance).

Was Sie wissen sollten

Privatbanken vs. Sparkassen: Privatbanken (Deutsche Bank, Commerzbank,

Neobanken) können Konten grundsätzlich ohne Angabe von Gründen ordentlich

kündigen. Sparkassen und Volksbanken haben es schwerer; sie brauchen einen

sachlichen Grund (z. B. eben den Verstoß gegen Mitwirkungspflichten nach § 10

Abs. 9 GwG).

Vorsicht bei „Unzeit“: Eine Kündigung darf nicht „zur Unzeit“ erfolgen. Wenn Sie

nachweisen können, dass Sie aktuell kein neues Konto finden (weil die Compliance-

Prüfungen 2026 oft 8–12 Wochen dauern), können Sie die Kündigungsfrist

gerichtlich verlängern lassen.



Ein wichtiger Rat für 2026: Führen Sie für Ihr Hauptgeschäft oder Ihre privaten Finanzen

idealerweise immer ein Zweitkonto bei einer anderen Bankengruppe. Wenn ein

Algorithmus aufgrund der neuen Verordnung zuschlägt, ist das Erstkonto oft ohne

Vorwarnung gesperrt oder gekündigt.

Geht es auch um den gläsernen Bürger?

Der Begriff des „gläsernen Bürgers“ trifft den Kern der aktuellen Debatte seit dem 1.

März 2026 sehr genau. Während früher viele Bankmeldungen im „analogen Rauschen“

der Behörden untergingen, sorgt die neue Geldwäschemeldeverordnung (GwGMeldV)

dafür, dass Ihre Finanzen für den Staat so scharf gestellt werden wie ein 4K-Bild.

Hier sind die drei Ebenen, auf denen die finanzielle Privatsphäre seit März 2026 faktisch

abgebaut wurde:

1. Von der Einzelfallprüfung zur algorithmischen Rasterfahndung

Früher war eine Verdachtsmeldung oft ein individueller Text eines Bankmitarbeiters. Seit

dem 1. März 2026 zwingt die GwGMeldV die Banken, Meldungen im strukturierten XML-

Format abzugeben.

Der Effekt: Die Financial Intelligence Unit (FIU) kann Ihre Daten nun vollautomatisch

mit anderen Datenbanken abgleichen (Steuerdaten, Transparenzregister, Social

Media, Auslandstransaktionen).

Die Folge: Der Staat sieht nicht mehr nur dass etwas gemeldet wurde, sondern kann

Muster über Jahre hinweg per Knopfdruck analysieren.

2. Der „Beleg-Zwang“ als Transparenz-Falle

Durch die Verschärfung des § 10 Abs. 9 GwG (die Pflicht der Bank, die

Geschäftsbeziehung bei Unklarheiten zu beenden) sind Sie als Kunde quasi dazu

gezwungen, sich selbst „gläsern“ zu machen.

Früher reichte oft ein Anruf: „Das war ein Autoverkauf.“

Heute verlangt die Bank (getrieben durch die neuen Melde-Pflichtfelder)

Kaufverträge, Quittungen, Erbscheine oder Schenkungsurkunden in digitaler Form.

Wer diese Transparenz verweigert, verliert sein Konto. Der Bürger wird also nicht nur

überwacht, er muss die Überwachung durch proaktive Beweislastumkehr selbst

füttern.

3. Die Kombination aus GwG und § 24c KWG



Man muss das Gesamtbild sehen:

§ 24c KWG (Kontenabruf): Ermöglicht Behörden (Finanzamt, Zoll, Sozialbehörden)

jederzeit zu sehen, wo Sie Konten und Depots haben (Stammdaten).

GwGMeldV (seit 01.03.2026): Sorgt dafür, dass bei kleinsten Unregelmäßigkeiten

sofort der Inhalt (Transaktionen, Mittelherkunft) an die FIU gemeldet wird.

Fazit: Was bedeutet das für Sie?

Für den „normalen“ Bürger bedeutet das eine Verschiebung der Privatsphäre: Finanzielle

Diskretion wird zum Luxusgut. Jede Abweichung von Ihrem „normalen“

Buchungsverhalten (z. B. eine größere Rückzahlung eines privaten Darlehens oder ein

Krypto-Transfer) triggert heute Systeme, die früher gar nicht erst angeschlagen hätten.

Man könnte sagen: Der Staat hat seit März 2026 die Brille gewechselt – von einer leicht

beschlagenen Lesebrille hin zu einer digitalen Überwachungskamera mit

Gesichtserkennung für Ihr Portemonnaie.

Das Tipping-off-Verbot

Das Tipping-off-Verbot gemäß § 47 GwG ist das entscheidende Puzzleteil, das den

„gläsernen Bürger“ in eine oft ausweglose Situation bringt. Durch die neuen Regeln vom

1. März 2026 (GwGMeldV) wird dieses Verbot für Bankkunden zu einer massiven Hürde,

da Transparenz hier nur in eine Richtung funktioniert: vom Bürger zum Staat.

Hier ist der Kontext, wie das Tipping-off-Verbot die Auswirkungen des neuen Gesetzes

verschärft:

1. Das „Informations-Vakuum“

Das Tipping-off-Verbot untersagt es der Bank strikt, Sie darüber zu informieren, dass

eine Verdachtsmeldung nach § 43 GwG erstattet wurde oder dass gegen Sie ermittelt

wird.

Vor dem 1.3.2026: Banken konnten Rückfragen oft noch allgemeiner halten („Wir

brauchen ein Update Ihrer Daten“).

Seit dem 1.3.2026: Da die neue Verordnung extrem spezifische Datenfelder (XML-

Struktur) vorschreibt, muss die Bank Ihnen hochpräzise Fragen stellen (z. B. nach

dem exakten Herkunftsnachweis einer bestimmten Buchung vor drei Jahren), darf

Ihnen aber gleichzeitig nicht sagen, dass diese Frage gerade durch einen

automatisierten Prüfprozess der FIU ausgelöst wurde.



2. Die „Ermittlungs-Falle“

Sie werden für die Behörden komplett gläsern, bleiben aber selbst im Dunkeln. Das führt

zu einer absurden Situation:

Die Bank verlangt von Ihnen Dokumente (Kaufverträge, Steuerbescheide), um ein

Pflichtfeld der neuen Meldeverordnung auszufüllen.

Wenn Sie nachfragen: „Warum brauchen Sie das plötzlich so genau? Liegt ein

Verdacht vor?“, muss der Bankmitarbeiter lügen oder ausweichen, um nicht gegen §

47 GwG zu verstoßen (was für ihn strafbar wäre).

Das Ergebnis: Sie liefern die Daten, die Sie „gläsern“ machen, ohne zu wissen, ob

diese Daten gerade dazu verwendet werden, eine Meldung zu vervollständigen, die

bereits gegen Sie läuft.

3. Kontosperren ohne Begründung

Ein typisches Szenario seit März 2026: Ein Konto wird „aus internen Gründen“ oder

wegen „fehlender Mitwirkung“ gesperrt.

Hinter den Kulissen hat die Bank eine Verdachtsmeldung abgegeben und wartet auf

die 3-Tages-Frist der FIU (§ 46 GwG).

Wegen des Tipping-off-Verbots darf die Bank Ihnen am Telefon oder am Schalter

keinen Grund nennen.

Für Sie als Kunde ist das ein untragbarer Zustand: Ihr Geld ist weg, die Bank

schweigt, und der Grund liegt in einer Verordnung, deren Einhaltung Sie durch Ihre

eigene Kooperation (Datenabgabe) erst ermöglicht haben.

Zusammenfassung der Problematik

Das Zusammenspiel aus der GwGMeldV (1.3.2026) und dem Tipping-off-Verbot (§ 47

GwG) erzeugt eine Schieflage:

Aspekt Status für den Staat Status für den Kunden

Datentiefe Maximal (durch XML-

Pflichtfelder)

unbekannt

Transparenz Vollgläsern (Einsicht in alle

Belege)

Absolut intransparent (Redeverbot der

Bank)

Rechtsweg Sofortiger Zugriff (FIU/Zoll) blockiert (solange keine offizielle

Anklage vorliegt)



Fazit

Das Tipping-off-Verbot sorgt dafür, dass die durch das neue Gesetz erzeugte

Transparenz eine Einbahnstraße ist. Sie müssen sich „nackt“ ausziehen (Mittelherkunft),

dürfen aber nicht wissen, wer gerade mit der Lupe zuschaut.

Sie sollten sich unbedingt mit den Themen der Bevormundung, Freiheitsentzug und

finanziellen Kontrolle beschäftigen – und wie man sich einen Schutzwall aufbauen kann.

In meinem Buch „Dein Eigentum im Fadenkreuz“ finden Sie noch viele weitere bereits

existierende Gesetze und Verordnungen bzw. welche in Planung sind.

Link zur Landingpage: https://www.rk-insight.de/dein-eigentum-im-fadenkreuz/

Hier finden Sie ein Erklärvideo sowie eine Leseprobe.

www.rk-insight.de/dein-eigentum-im-fadenkreuz/

Zum Schluss noch eine Bitte

Die Erstellung und Umsetzung des Finanz-Kompasses ist nicht nur Zeitaufwendig,

sondern auch kostenintensiv. Je mehr den Finanz-Kompass erhalten, umso motivierter

bin ich, den Dienst in der Intensität weiter zu betreiben.

Deshalb würde ich mich freuen, wenn Sie meinem Finanz-Kompass weiterempfehlen.

Interessenten können sich anmelden unter:

https://www.rk-insight.de/dein-eigentum-im-fadenkreuz/
https://www.rk-insight.de/dein-eigentum-im-fadenkreuz/


https://t5ae45336.emailsys1a.net/11/3901/d4d289a061/subscribe/form.html

Der Finanz-Kompass ist kostenfrei.

Vielen Dank!

Ihr Rolf Klein

Präsentation zum Thema

In der hier als PDF hinterlegten Präsentation finden Sie weitere Informationen »

Bitte schauen Sie sich auch mein YouTube-Video an unter:

https://youtu.be/-6MY8Ux2OmM

Der Finanzplatz Liechtenstein und die Private Wealth Police der Vienna-Life

Lebensversicherung AG (www.vienna-life.li) gehören, bei richtiger Vertragsgestaltung,

heute zu den wirkungsvollsten Bausteinen einer Vermögensschutz-Strategie für 

Generationen, die auch zukünftigen politischen Entwicklungen standhält.

Wichtiger Hinweis: Bei dem verfassten Text handelt es sich um die persönliche Meinung

des Autors. Er stellt weder eine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung noch eine Beratung dar.

Beratungen können immer nur persönlich erfolgen. Wenn Sie eine Beratung wünschen,

nutzen Sie bitte eine der folgenden Möglichkeiten: das Kontaktformular unter

https://t5ae45336.emailsys1a.net/11/3901/d4d289a061/subscribe/form.html
https://blog.rk-insight.de/praesentation/Praesentation_KontoKontrolle_20260614_MinSize.pdf
https://youtu.be/FXDNJ6aljYQ
https://www.vienna-life.li/
https://calendly.com/rolf-klein/30min
https://calendly.com/rolf-klein/30min


https://blog.rk-insight.de/kontakt/, schreiben Sie mir eine E-Mail an klein@rk-insight.de

oder rufen Sie mich unter 0 21 51 / 31 31 48 an.

Rolf Klein

https://www.rk-insight.de

https://blog.rk-insight.de/kontakt/
mailto:klein@rk-insight.de
https://blog.rk-insight.de/author/rk/
https://www.rk-insight.de/

